
Johannes Behr 
Vollstreckungsschutz : Gläubiger­
oder Schuldnerschutz? 

I. Zur grundsätzlichen Fragestellung 

Das VoJlstreckungsrecht der ZPO ist seit über 100 Jahren in seiner Grundstruktur 
unverändert geblieben . Es ISt in seiner Funktionstüchtigkeit auf dem Entwicklungs­
stand des 19. Jahrhunderts stehengeblieben.' Die absolute Parteiherrschaft des 
Gläubigers. die freie Wahl der Vol1streckungsart. das nur noch als Druckmittel 
verwendete Institut der Offenbarungsversicherung. das weitgehend undurchschau­
bare Rechtsmittelsystem und vor allem der in der Rechtspraxis defizitär entwickelte 
Vollstreckungsschutz genügen den Anforderungen einer modemen, rechts- und 
sozialstaatüchen Verfahrensgesraltung nicht mehr. 
Auf der einen Seite wird die Erhöhung der sozialen Unpfändbarkeitsgrenzen' 
beklagt und von einer zunehmenden ~Entrechrung der Gläubiger« gesprochen) Auf 
der anderen Seite hat die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
auch in der Mobiliarvollsrreckung auf die Beachtung des Grundsatzes der Verhält­
nismäßigkeit und des übermaßverbotS4 sowie auf die Notwendigkeit einer rechts­
sraadichen Verfahrensgestalrung insbesondere im Vollstreckungsschutzverfahren 
hingewiesen.' 
In grundsätzlichen überlegungen zur Bedeutung des Grundrechrsarguments im 
Verfahrensrecht spilzt schließlich Quack6 die Frage I>Gläubiger- oder Schuldner­
schutz" auf das Konkurrenzproblem zwischen den Eigenrumsrechten beider Anti­
poden zu. Das Vermögen des Gläubigers ebenso wie das des Schuldners sei 
Eigentum i. S. von Art.' [4 GG . Die Entscheidung dieser Konkurrenz von gleich­
wertigen Grundrechten gleichweniger Grundrechtscräger zu Lasten des Gläubigers 

, BrumIPel.-r$. ZW1ngsvoU!lreckungsreclll. 1. Aun. '976, S. 63. 
1 Durch das Vierte Gesetz zur Änderung der Pländun~frejgrMlzen v. 1&.1. '978, 8GBI. I )H. seit 

I . ~ . 1978 in Kdt, Angleichung der Unpfändbarkeil.grenun 1n die gesti~gcnen Lebenshalrungsko. 
Slcn. 

3 Z. B. Aluth. Die sozialen Schulzbcsl;mmungen du VoUs.reckungsreehts - sozi .. ler For=hrin oder 
Entreebrung des Gläubigers - Rpfleger '979. 490 und Rpllcgcr '980. ". 

-4 BVerfG EuGRZ '979, 35' = NJW '979, '139 = Rpßcger '979. '5 0 = DGVZ '979, "S · 
S BVeriG v. ). 10. '979, , BvR 6.+179. Rpneger '979.45° = DGVZ '980.8 (\11, 1). Ein Indi~ für den 

kichtfcnigcn Umgang der VoUmo::kungspraxis mit der Enninlung cntscheidW1gscrheblichcr Sozial. 
sachverh.lte lst die Au((orderung des BVerfG, .den Bewei,~ngebo<en des Scbuldner> nacb:rugehen und 
alle Erkennm;,minel aUS1.uschöpfen~ (111. " ,. Abs>t7). Böhmn- h •• in <einem Snnd.",(>rum '/ur 

Entscheidung d .. BVerlG v. '7 . 9. '978 grundskl.lich fü, das VoUmcckungm:cht ~ine GI:;ubigerbe· 
vorzugung konna.ien. die nicht mit dem GJ.ichheirsgcbol des An. } Abs. , GG in F.'oklang stehe. 
(BVerlGE '19, 110 = Rpllctcr '979, '96 = MDR '979, 186 = NJW '979, SH r 5)6]). 

6 Rpfleger '978, '97 (198) zu den Enucheidungen des BVerfG, BVcnGf. 4" 64 '"' RpflcC.r 1976.389 
-= MDR '976,820 = NJW '976, 139' "nd BVenGE ~6. PI = Rpflcger 197a, .06 = MDR '978, )80 
-= NJW 1978, )68; .ihnlieh S"hr NJW '979, '''S (1~6), der insoweit ven:usungsrcdllliches Eigentum 
(des Gläubige ... > als .voU.meckba.re Rechucoacb, Tib .. den Schuldner. quilifi2icrt. 
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(z. B, durch endgültigen Vollstreckungsaufschub) könne sich für diesen als Emeig­
nung darstellen . 
Die Problematik "Gläubiger- oder Schuldnerschutz« ist somit heute mehr denn je 
von einiger Virulenz. Ihre grundsätzliche Fragestellung lautee: Bedeutet der voll­
screckungsrechtliche Schuldnerschutz auch in der letzten Konsequenz eines unauf­
hebbaren VoJlstreckungsverbots unzulässig staatliche Rechrsverweigerung für den 
>titulierten« Gläubiger, hat die Gläubigerposition also letztlich Vorrang, oder ist die 
staatliche Schutzpflicht in diesen Fällen unabhängig von Gläubiger- oder SchuJdner­
interessen? 

J l. Die allgemeine Tendenz zum Abbau des Schuldnerschutzes 

Die Durchsetzung berechtigter Gläubigerinteressen in der Zwangsvollstreckung, 
vor allem aber Art und Umfang ihrer Realisierung isr gesetzlich begrenzt. Dieser 
Grenzen bedarf es, weil die Vollstreckung in Grundrechte des Schuldners eingreift, 
vor allem in sein Eigentum im Sinne der weiten Eigenrumsgarantie des Art. 14 GG. 
die in einem inneren Zusammenhang steht mit der Garantie der persönlichen 
Freiheit und Menschenwürde.' 
Das geltende VolIsrreckungsschutzrecht will diesem Ziel in zweifacher Weise 
genügen: Einmal durch von Amts wegen zu berücksichtigende Vollstreckungsgren­
zen - wie sie etwa im Verbot der überpfändung gemäß § 80) ZPO, in der Liste 
unpfändbarer Sachen gemäß § 81 I ZPO und besonders Starr und schablonenhaft in 
den Pfändungsfreigrenzen des § 8soc ZPO zum Ausdruck kommen. 
Zum anderen durch einen - auf Antrag - im kontradiktorischen Entscheidungsver­
lahren zu gewährenden Vollstreckungsschutz. Dje in diesem Bereich bestehenden 
Gener21klauseln sollen gewährleisten. daß eine individuelle, dem gerechten [nceres­
senausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner dienenden Entscheidung getroffen 
werden kann. 
Dieser inhaltlich auf unbestimmten Rechtsbegr;f{en basierende Vollstreckungs­
schutz wird in Abgrenzung zum vorerwähnten .gesetzlichen VollstreckungsschU1z~ 
als richterlicher Vollstreckungsschutz~ bezeichnet.8 Zu ihm zählen beispielsweise das 
Verwertungsmoratorium (§ 8'3a ZPO), die Erweiterung der Pfändungsgrenzen bei 
Arbeitseinkommen (§ 8Sc f. Abs. I ZPO) und vor allem die Härteklausel des § 76p 
ZPO, 
Gegenstand der am Vollscreckungsschutz geübten akruetlen Kritik ist überwiegend 
der richterliche VolIsrreckungsschutz. Besonders die Ausgestalrung richterlicher 
Entscheidungsbefugnisse durch unbestimmte Rechtsbegriffe und damit die Verwei­
sung des Rechtsanwenders auf außerrechtliche soziale Ordnungen hat Angriffe 
provoziert. 
Am richterlichen Votlstreckungsschutz entzündet sich die Kri[ik auch deshalb 
leicht, weil der Interessenkonfükt zwischen Gläubiger und Schuldner hier beson­
ders deutlich wird. Mit den normierten und daher ablesbaren festen Grenzen der 
Einkommenspfändung findet sich der Gläubiger eher ab als mie der auf weniger 
greifbaren Kriterien beruh.enden, seine Anspruchsrealisierung verzögernden Aus­
setzung der Verwertung oder der Gewährung einer Räumungsfrist , 
Es ist nicht zu verkennen, daß die Bedeutung des Vollstreckungsschutzes für die 

7 BVerfGE )1, "9 (13~) ; BVerfGE 4>. 64 = Rpfleger 1976, J8~ = NJW '976, 1391 = MDR '976,8'0 
= RpflBl. '976. H· 

8 W. Henckel, Prol.ßrecht und materielles Rech., Götungen '970, H9, )13. 
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Zwangsversteigerung, insbesondere die des § 7653 ZPO als flankierende und ergän­
z.ende Maßnahme zu § 303 ZVG stark zugenommen hat.1 Gleichwohl sollen sich die 
überlegungen vornehmlich auf den Bereich der Zwangsvollstreckung ins beweg­
liche Vermögen beschränken, weil die winschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
des Vollstreckungsschutzes don zwar weniger spektakulär sind, dafür aber eine 
weitaus größere Zahl von Schuldnern betreffen. 
Der vergJeichsweise eher spärlichen Judikatur und Literatur zum Vollsueckungs­
schutz. sind die folgenden Zitate entnommen, die nicht nur eine Zusammenstellung 
der wesentlichen Streitfragen enthalten, sondern auch deutlich eine Tendenz zum 
Abbau des Schuldnerschutzes zugunsren einer zügigen Durchsetzung der Gläubi­
gerrechre verraten: 
»Deshalb darf es auch nicht Aufgabe des Schuldnerschutzes sein, die öffentliche 
Fürsorge zu entlasten. Denn es isr nicht Sache des Gläubigers zu verhindern, daß der 
Schuldner de.r öHentlichen Fürsorge anheimfäUt ... Dem kann auch nicht entgegen­
gehalten werden, daß ein Gläubiger. der den Schuldner kahlpfändet, auf Kosten der 
AJJgemeinheit Befriedigung fände. DeM der Gläubiger wird nicht aus den Mitteln 
befriedigt, welche die Allgemeinheit für den mittellosen Schuldner aufbringt . .. 
Der Gläubiger ist für den Lebensunterhalt des Schuldners nicht vor dem Sozialhilfe­
träger verantwortlich.« (W. Henckel, '970, Prozeßrecht und materielles Rechr, 
S. 359 f.) 
~Da die Schuldnerin keine vollstreckungsabwendenden Zahlungen zu leisten im 
Stande ist, sind die Gläubigerinteressen gefährdet, auf die § 7653 ZPO vordringlich 
absceUc. Wer einem anderen den Vorwurf unmoralischen Handelns macht, muß 
selbst erst einmal beweisen, daß er gewillt ist, dem Uneil nachzukommen und den 
Geboten von Sitte und Anseand Folge zu leisten. Ist er dazu nicht in der Lage, so ist 
der Erhalt des Gegenstandes zur bescheidenen Lebensführung seiner Verschuldung 
nicht angemessen.« (LG Berlin NJW '966, 126) 
»Die Berechtigung der GeneralklauseI im Zwangsvollstreckungsrecht muß bezwei­
felt werden. Der Hinweis auf die Generalklauseln im Zivilrecht schlägt nicht durch: 
denn ob eine Leisrungspflicht des Schuldners nach Treu und Glauben entfällt oder 
zu beschränken isr, muß bereits im Erkennrnisverfahren geprüft werden . ... Dazu 
kommr, daß eine zu weite Anwendung der Schuldnerschutzbestimmungen prak­
tisch zu einer RechLSverweigerung für den Gläubiger führen kann, was zu einer 
Diskreditierung der Zivilrechcspflege führt (Was hilft mir das schönste Uneil, wenn 
ich rucht vollstrecken kann), Auch die Anlegung des Maßstabs der 'guten Sitten< Lst 
bedenklich, weil sie das Vorgehen des Gläubigers unnötig brandmarkt. ... Vor 
allem muß man sich von der gängigen Vorstellung frei machen, als sei der Schuldner 
sters der sozial Schwächere und der im konkreten Fall Schutzwürdige.« (Schönke­
Baur, 10. Auf!. 197&, 223) 

-Die in der Bundesrepublik herrschende Rechtsordnung geht davon aus, daß man 
Geld zu haben hat und das Fehlen von Geld kann einen Schuldner nichl enrschuldi­
gen." (LG Braunschweig, DGVZ 1977. 41) 
»In den medizinischen Labors gibt es Färbemittel, die den zu mikroskopierenden 
Präparaten beigeben werden, um augenfällig zu machen, was sonst unsichtbar 
bliebe.« Man mag es bedauern, daß es der Jurisprudenz solcher Hilfsmittel erman­
gelt, die bloßlegen, von welcher Sozial moral der Inhalt dieser Zime getragen wird. 

9 Auch nach Ink.,lnr<!.e" des Gese=s 2ur Änderung ~wanßsvollSl1e<:kungsre<:ht~cher Vor",hrihen am 
t. 7. 1979 - 8GBI. \, r'7 -, mit dem der Sehuldnerschulz gemäß § JO~ Abs. I ZVG bedeu.end erweitert 
wurde, besteh. ein 8cdürtnis für die Anwendung von S 76S~ ZPO . D:u gill ~ueh w.i«rhin lürden F:o.II, 
daß bereilS zwei Ein'tellungen nach §§ JO. rf. 'ZVG erfolgt sind, siche Hormmg, Rpneger '979, }lJ . 
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AU5 diesen TextsteIlen, die als Beispiele für viele andere stehen, isr neben dem 
allgemeinen tendenziellen Unbehagen an der Funkeion des Vollstreckungsschutzes 
auch eine Besorgnis gegenüber den Rechtsanwendern herauszuhören, die wohlmög­
lich einen regen. den schematisch gläubigerdienlichen. bürokratischen Ablauf von 
Vollsrreckungsvertahren hindernden Gebrauch machen könnten von den Befugnis­
sen, die ihnen der Gesetzgeber zugewiesen ha(.'o 
Der Ruf nach einer Beschränkung des Schuldnerschutzes - und damit nach einer 
Stärkung der Gläubigerposition - ist unüberhörbar." Dem entspricht, daß sich auch 
der Gesetzgeber neuerdings offensichtlich verpflichtet fühlt, den Gläubigern zur 
Durchsetzung ihrer Rechce starke Waffen Ln die Hand zu geben. Wie die Vereinfa­
chungsnovelle" zur Demontage von SchuldnerschutZ beigetragen hat. ist beachcens­
wen. Das selbst rur den Fachmann nur mit Mühe durchschaubare Regelungsge­
strüpp der vorläufigen Vollstreckbarkeit i.n §§ 710-711 ZPO läuft im Endergebnis 
auf eine Berechtigung des cleveren Gläubigers hinaus, in jedem Fall ohne Sicher­
heitsleistung vollstrecken z.u können. Für die Fälle, in denen es ihm nicht gelingt, 
schon im Urteil diese Berechtigung zu erlangen, hat ihm der Gesetzgeber noch das 
Institut der Sicherungsvollstreckung gemäß § 720a ZPO zur Verfügung gestellt. 
Auch das 4. Gesetz zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen '} bieter mit § 850C Abs. 
4 ZPO eine neue GläubigerschUtzvorschrift. Die angehobenen rfändungsgrenzen 
waren Im übrigen bereits bei Inkrafttreten von der allgemeinen Kostenlawine 
überrollt. 

Tl. Ausein<V2dersetzlmg mit de.,. herrschenden Argumentation 

Folgende in den vorstehenden Zitaten enthaltene Gedanken erscheinen für die 
Problemdiskussion symptOmatisch: 
I. Der im ersten Ziut erhobene Vorwurf, VolJstreckungsschutz liefe auf eine Art 
Zwangsfü-rsorge zu Lasten des Gläubigers« hinaus. wird von Grnnsky zwar nicht 
geteilt, aber immerhin wie folgt in die Form einer Befürchtung gekleidet: » .•. daß 
sich hinter der Fahne des Sozia/schutzes auch ein massives Eigeninteresse des Staates 
verbirgt: Um die Belastung der eigenen Taschen zu vermeiden, mutet man es dem 
Gläubiger zu, seinen nun einmal gegebenen Anspruch nicht voll rea~sieren zu 
können ... «14 Lemlich hält Grunsky dies jedoch im Interesse der Gläubiger für 

'0 Aus neuCStU Zeil siehe Alisrh. Rpn~er 1979, '90 (191), d~r w.,mr: .Wenn die Gdvlr einer 
Rechtsschunvcrwcigcrung für den Gilubiger befürchtet wird, '0 hat .ich d.s eine zu schuldncrorien­
,ie"e R~chuprechung zuzuschreiben, die von einem lalsch vc'51.ndencn Soziv5tllugedanken .us­
geh, .. . Die untcrgeriduliche R<"Chuprcchung g~bt .uhu leichi .ul Gesichtspunkte ein. die dem 
Sereich der Sc~uldn.rintcrc"en zuzuordnen sind und neben denen die Belang~ der GI.ubigtr dann 
kein. Rolle me~r spielen .• 

I I Eine beachtliche G~gen5J;mm. jsr d.s Sondervomm von Böhmt:r(s. fußn. j). der ausdrücklich darauf 
hin",,;sl, daß ger:ad~ in der Zw..ngsvoUstrcckung dn Gläubiger ",rhl zu LB,en des schut~wiirdigen 
Schuldne~ bevorzugt we,den dürfe. Die Nhch, des Schuldners, den Zugriff >uf scin Eige-nrum zu 
dulden, linde dOfl ihre Glenze. wO die VolI<lrc-ckung die Eigentum.garantie d« An. '4 GG v.detu. 

11 Gesetz zur Vereinfachung und Beschleuoigung ge";e~rlicher Verb~ren (Vcr6nf.chungsnovcHc) v. 
}. H. '~76 BGBI. J p8 •• in Kr.!t xit r. 7. '''7. 

IJ GeseLz v. '8.1.1978, BGBI. I HJ. in Kraft sei, !. 4. '97&; M.w;.lien: SR-Drucks. 19}/77, 
BT·Drud<5. S/69J u. VI4'4, vgl . Beh, j1JrBuro '979. J05 und RpnStud. '978. Jl; Horn~ng Rpneger 
1978• Jj J. 

I ~ Gr"nsky. Grundzuge d.s Zwang.svollslttckungs- und Konkursrechts. 1 . Auf! . Tübingcn 1979, &0 (90). 
Gr .. ",ky läß, im übrigen offco. ob die Tendenz zur Vers!.ükung d .. VoUstrcckungsschulzcS ili .in 
"b~riißensw.n.r Ausf!uJl d •• Sozwsto.ucs oder •. h Vcrf:o.llserschcinung des WohifahrtS".ares • • u 
werten ist (8r) . 
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160 gerechtfertigt, da der Schuldner durch die Freibeträge einen Anreiz erhält, weiter zU 
arbei ten. 's 
Der hier zum Ausdruck kommende Gedanke entspricht den Realitäten . Zweifellos 
ermögliche die durch die Erweiterung der Nändungsfreigrenzen gestärkte Arbeir.s­
moral des Schuldners dem Gläubiger einen späteren Pfändungszugriff in das Ar­
beir.seinkommen . Als Argument für die Rechtfertigung von Sozialschur2 in der 
Zwangsvollstreckung versagt diese Vorstellung aber in mehrfacher Weise. Der 
Mensch und seine Arbeitskraft als Sachwert für den Gläubigerzugriff, das waren die 
Grundlagen der Personalexekution im römischen Recht. Mit Sinn und Zweck des 
VoHscreckungsschutzes zur Sicherung eines Freiheir.sraumes auch im vermögens­
rechtlichen Bereich hat das nichts zu tun . Grundlage für den sozialen Pfändungs­
schutz ist das Sozialstaar.sprinzip, Art. 20 Abs, r GG. Dieses verpflichtet den Staat 
zur akt iven Gewährung von Sozialhilfe, um jedem Menschen die Führung eines 
Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. ,6 Staadiche 
Zwangsmaßnahmen, die das Existenzminimum des Einzelnen berühren, sind mie 
diesem Prinzip nicht vereinbar. Die dem Vollstreckungsanspruch zugrunde liegende 
öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Staates zur Durchsetzung privater Gläubi­
gerrechte findet ihre Grenzen, wo die VoUstreckung den Schuldner in eine soziale 
Lage bringt, die unvereinbar wäre mit dem bindenden Auftrag der Verfassung 
selbSt.' 7 
Diese zwingenden öffentlich-reche/ichen Schranken ,8 stellen deshalb auch keine 
Oberbürdung von staadichen Aufgaben auf den Gläubiger dar. Der Staat kann nicht 
mit der einen Hand dem Schuldner zugunsten des Gläubigers nehmen, was er dann 
mit der anderen Hand geben müßte. Andernfalls käme letztlich der Staat ansteUe des 
Schuldners für die Schulden auf. 
Der absolute Sozialschutz ist auch nicht einseüig schuldneroriemien. "Es ist keine 
entschädigungslose Uberwälzung der dem Staat gestellten Aufgaben auf den einzel­
nen Privatmann, denn der Gläubiger wird ebenso wie der Staat von der $ozialklausel 
betroffen. Sein Eigentum unterliegt wie das jedes Bürgers der Sozialbindung. Bei 
wesentlich gleicher Sachlage würde der Gläubiger nicht ungleich behandelt wer­
den. "!? Wo existenzielle soz.iale Not herrscht, hat der Staat eine Verpflichtung zur 
Hilfe. Diese positive Verpflichtung schließt jedes negative Einwirken des Staates auf 
die soz.iale Existenz des Schuldners zwangsläufig aus , Die eventuelle soziale Noui­
tuation des Gläubigers muß der Staat durch positive Sozialhilfe, nicht durch 
Eltistenzgefährdung anderer Bürger ausgleichen . 
1. Wenn das Landgericht Bedin meint, aus der Entstehungsgeschichte des § 7653 
ZPO, insbesondere aus der durch das Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Zwangsvollstreckung vom 10, g, '953 geänderten Fassung des § 76sa ZPO, eine 
»Vordringlichkeit« der Gläubjgerinteressen ablesen zu müssen, so ist dem nicht z.u 
folgen , Nur die sprachliche Vakanz eines Schuldnerschutzes in der Fassung des 
§ 76Sa ZPO reicht nicht zu einer derartigen Umkehrung der Normziele. Es kann 
nicht bezweifelt werden , daß es sich hier um eine eindeutige Schuldnerschutzrege-

's Gnmsky, a , ~ . 0 " S, 91. 
,6 S,ein·Jona.s-Münzberg, '9, Au(! . r, , 'zu § 8" ZPO; 5. auch § 1 Ab. . 1 BSHG ; M.IlI\l-DiJng Rdn. 44, 

ce) 2U An. , Ab., , GG , 
'7 S.ein-lon ... -Mijm:~rg, a . • . 0 . ; 8/Dmey~, Volls,reckun&svcoahren, Berlin '975, $, 86 f. 
,8 Auf die auch nicht mit SchuldneT'Zu.nimmung venichle1 werden kann, M3unz-Düng, a,~. 0. u. 

Blomf.yer, . , • . 0 , S.i,e 88, jeweils m. w, N,; S,.in-Jonas-Münzb",g. a. 3 , 0 , I, , b) in Fußn. ,8 
m,w,N. 

'9 S,ein,Jon..,·Münzberg, a. 3, 0 ., , b ~ E Fußn. '9, der insoweit Hmrlrel.., idcrspncht. 
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lung handelt. '0 Gerade die historische Entwicklung dieser Regelung ist zum Nach­
weis der Präponderanz des Gläubigers ungeeignet" . 
Der Rückgriff auf den Wonsinn des § 765a ZPO erscheint aucb wenig überzeugend. 
da ihn Sinn und Zweck der sozialpolitischen Regelung weitgehend überspielt haben . 
Der mögliche WortSinn hat keine konstitutive Bedeutung; erst recht gilt das. wenn 
sich mit ihm ein so wenausfülJungsbedürftiger RechLSbeg,riff wie ~5ittenwidrige 
Härte" verbindet." Hier korrespondien der Bedeutungsspielraum mit der Anpas­
sungsfähigkeit an den Wandel der gesellschaftlichen Ge.samtsituation und der 
herrschenden sozialeduschen VorsteUungen.') Da die Grenze der Wonbedeutung 
insofern zeiubhängig und verschiebbar ist, kann sie niemals retrospektiv zur 
Grenze der gegenwärtigen Auslegungsfähigkei[ gemacht werden." 
»Kein Gesetz verträgt eine starke Begrenzung seiner Anwendbarkeit auf solche 
FäUe, die der vom Gesetzgeber ins Auge gefaßten Ausgangslage entsprechen; denn 
es ist nicht toter Buchstabe, sondern lebendig sich entwickelnder Geist, der mit den 
Lebensverhältnissen fortSchreiten und ihnen sinnvoll angepaßt weitergehen will«. 'I 
Dieser Aufforderung des BGH zur »Auslegung durch soziale Analogie«'6 ist gerade 
bei § 7653 ZPQ zu folgen, da im Vollstreckungsschutz die historische wie die 
Auslegung nach dem Wortlaut hincer dem Gesetzeszweck zurückstehen muß. 
Letzterer ist eben nicht aus der geschichtlichen Entwicklung, nicht aus dem 
Zeitgeist von I953 abzuleiten, sondern aus den akruellen gesellschaftlichen Notwen­
digkeiten des expandierenden Sozialstaates. 
3. Die Anwendung der Vollstreckungsschutz.normen setzt nicht den Vorwurf 
l' unmoraüschen Handelns~ voraus. Ebensowenig wird das Vorgehen des Gläubigers 
durch Gewährung von Vollsrreckungsschutz »gebrandmarkt*. Diese nicht nur vom 
LG BerJin und Baur mißverstandene Wirkungsrichtung des Vollstreckungsschutzes 
belastet seinen Anwendungsspielraum, engt ihn ein, beseitigt ihn häufig voll­
ständig. 
Der in § 2428GB enthaltene Werrungsgedanke wird durch die speziellen Regeln 
des VoUstreckungsschutzes konkretisiert.'7 Das bedeutet aber keinestaUs. daß jedem 
zu gewährenden Vollstreckungsschutz eine unzulässige Rechrsausübung des Gläu­
bigers gegenüber steht. Zweifel gegenüber dem schutzwürdigen Inceresse an der 
Rechtsausübung durch den Gläubiger sind aufgrund seines materiell-rechtlich fest­
gesceUten Anspruchs nicht erlaubt. An einem schutzwürdigen Inceresse fehlt es dem 
Gläubiger allenfalls bei genügender Sicherheir, § 777 ZPQ. § 777 ZPO ist aber kein 
Anwendungsfall für VoUstreckungsschutz.. 
Bei der Anwendung von Vollmeckungsschuu darf grundsätzlich weder nach dem 
sinenwidrigen Verhalten des Gläubigers noch nach der Unredlichkeit des Schuld­
ners gefragt werden, sondern einzig und allein danacn. ob die Durch$etzung der 
berechtigten Gläubigerinteressen die Grenze überschreitet. die zum Schutze des 

10 S . • uch die eindeutigen Aussagen des BVe rfG , Fußn. ~ u. S, zuleu( erhärtend in BVeriG v. }. 10. 79, 
Rpfleger '979,4)0 zu HI,; s. auch LG F...,kerlthal (Plalz). Beschluß y. 4 .9. 7';' , T ~JS /79, Rplleger 
'979, 433: -die gencralklausel:mige Vorschrift gebiew die Beachtung der Grundrech,e des 
Schuldnors«. 

II ) . Fuchs-WissfYTJ4Y"" Zur eigenmigtn EnlSlcJ.ungsges<ohichrc des § 765' ZPO . ORiZ '978, 110. 

11 Zippew.s. Einführung in die juristischc McthO<lcnlehre, '971. '1 u. 56; Eb«", Gesctzesbindung und 
Richtigkeit der EntsCheidung, Berlin '974. H . 

I} "lJ"pptw.J. a. a. 0 .• 56. 1 . AbsOlz. 
14 Huhn, Stumpl und Schanig. Dr. Mösl, in: R=horn/051errneycr, Huhrv'Hasse, Im Nameo des Volkes 

'968, S. 75 gC"gcn BGHZ 46, N (76) = NJW '976, H)· 
'5 BGHSt '0, '59; s .• uch BGHZ )). , (6) . 
16 Anregung 7.U oppo,itioneUer Ju".i~ in: R"eborn/Ollcrmeycr HuhnlHasse, Im N,men des Volkes. 

1968, S. 190. 
17 So auch z.uer, "DIG, Anm .• 80 zu § 1. 

,6, 
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Schuldners gezogen ist, wobei die Wertung das Sozialsraar5postulat des Grundgeset­
zes als Grundlage zu berücksichtigen hat.·8 Diese soziale Grenze der Rechtsausü­
bung findet ihren deutlich meßbaren Ausdruck in den klaren Grenzen des gesetzli­
chen Vollstreckungsschutzes gem . §§ 850c, 850d ZPO. Wird sie überschritten, so ist 
die an sich berechtigte Rechtsverfolgung objektiv unbillig, ohne subjektiv rechtS­
mißbräuchlich zu sein. 
Die Feststellung einer unbilligen Verfolgung des an sich biUigenswercen VoUstrek­
kungszweckes ist in den Fallen des richterlichen Vollstreckungsschutzes das Ergeb­
nis einer gi,iterabwägenden Relation von Mittel und Zweck. Das zeigt sich deutlich 
bei der Forderungspfändung. Eine Abweichung von den starren Grenzen' des § 850C 
ZPO isr je nach Vollstreckungnweck möglich, und zwar zugunsten des Unterhalts­
und De!iktsgläubigers über §§ 85od, 85of Abs. 1 ZPO, zugunsten des besonders 
schützenswenen Schuldners über § 8so( Abs. 1 ZPO. Darüber hinaus sind die 
Grenzen des SozialschUtzes über die GeneralklauseI des § 76p. ZPO näher zu 
bestimmen. Dabei ist anhand der konkreten Umstände zu prüfen, welche Mittel zur 
Erreichung des an sich billigenswerten Vollstreckungszweckes für sozial zulässig 
erachret werden.'? 
Abgesehen von den Grenzfällen subjektiv unzulässiger, weil schikanöser und 
böswilliger Rechtsausübung des Gläubigers (wenn beispielsweise die Zeit oder die 
An der Vollstreckung 50 gewählt ist, daß sie dem Gläubiger keinen Voneil bringt, 
sondern allein dem Zweck dient, dem Schuldner Schaden zuzufügen) - abgesehen 
also von die~en Fällen eindeutig sittenwidriger VoHscreckung, dient der Schuldner­
schutz nicht der Abwehr eines verwerflichen Verhaltens des Gläubigers, sondern 
nur der Erhaltung des sozialen Freiheitsraumes für den Schuldner. Mit anderen 
Worten: Für die »sittellwidrige Härte i. S. v . § 76512 ZPO ist nicht der Gläubiger, 
sondern sind die sozialen Verhältllisse verantwortlich, in denen der Schlildner lebt. 
Diese Betrachtungsweise befreit ein wenig von der Hypothek, die die sprachliche 
Ausgestaltung dem Anwendungsbereich von § 7653 ZPO auferlegt hat. 
4. Diese von jeder subjektiven Schuldvorstellung freien Kriterien erlauben es auch 
nicht, mit dem LG Berlin den Grad der Verschuldung als Maßstab für die soziale 
Grenzziehung zu nehmen. Der ErhaJt des Gegenstandes zur bescheidenen Lebens­
führung hängt nicht von der Schuldnerrolle ab, sondern einzig und allein von der 
Noewendigkeit dieses Gegenstandes zur Führung eines Lebens, das den konkreten 
sozialen Verhältnissen des Schuldners angemessen ist. ZwangsvoUstreckung wegen 
einer Geldforderung bedeutet VermögensausgJeich, nicht Wenvernichrung.l° So­
zialschutz. und Menschenwürde srehen auch oder gerade dem zu, der sein Leben 
finanziell nicht einzurichten verstehtY 
5. Die Forderung von Baur, daß bereits im Erkennmisverfahren geprüft werden 
muß, ob eine LeistUngspflicht des Schuldners nach Treu und Glauben besteht oder 
nicht, ist dann zu begrüßen, wenn damit über die RechtSlage hinaus auch die 
konkrete wirtSchafdiche Situation des Schuldners bei der zu erwartenden Vollscrek­
kung in die Prüfung einbezogen wirdY Für den traditionellen Aufgabenbereich im 
Prozeß ist leider immer noch kennzeichnend, daß der Prozeßrichter stetS nur zur 
Entscheidung über gegensätzliche Rechtsbehauptungen der Parteien berufen Ist, 

18 S. BVerfG v. 3. '0. '979, Fußn. ! (lll, I, J. AbsalZ) . 
19 So auch, hier überzeugend: He"ck.I, •. a. 0 ., S. 3741 J7!. 
30 Grundsätzlich 7.U dieser Probl"mali~: G,."I, Zur Re{orm des Zwang,voUstre<:kungsrechts, JZ '97J, 

474· 
3' BVerfGE 4', 64 (77) = NJW '976, '39'; siehe auch Böh",n •• _ •. 0., S. SJ6; Hornung Rplkger '979. 

)11 (p" m. w . N. in Fußn. So). 
J' S. B~"r, Richler als Mirdcr sozialen Autglcich., JZ '957, '93-
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ihm also in der Regel nur die Wahl zwischen Verurteilung oder Klageabweisung 
eingeräumt und ihm jede ordnende oder ausgleichende Funkrion auch für die 
Rechtsdurchsetzung versagt ist. 
Die Verpflichtung zur Rückzahlung des Darlehens ist eine. die tatsächliche Rück­
zahlung eine andere Sache. Es wäre nur wünschenswert. wenn mit der Frage der 
Rechtmäßigkeit des Anspruchs auch zugleich seine Durchserz.ungsmöglichkeit ge­
prüf, und gegebenenfalls entsprechend geregelt wird - wenn mit anderen Worten im 
Erkenmniwerfahren nicht nur entschieden wird, wer Recht hat, sondern wie das 
bestehende Recht wird - wie es sich im Rahmen unserer sozialen Ordnung auswir­
ken darf.ll Solange aber ohne ausreichende Rücksicht auf die wirtschaftlicbe Lage 
und das persönliche Schicksal des Unterlegenen verurteilt wird, dabei oft fast 
entschuldigend auf den Enrscheidungszwang verwiesen wird, (~weil mich die 
materielle Rechtslage dazu zwingt«). solange müssen Rechtspfleger oder Richter 
durch eine progressive Anwendung des Vollstreckungsschurzes die ausgleichende 
Rolle des sozialen Mittlers übernehmen. 
6. Wenn Baur seine Leser von der VorsteUung befreien will, der Schuldner sei der 
sozial Schwächere. so befindet er sich in übereinstimmung mit der gesamten 
Fachliteratur. Die ständig und überall für die Forderung nach einer HärteklaHSel für 
den Gläubiger vorgetragenen Beispiele treffen das Problem in keiner Weise. Der 
minderjährige Gläubiger. der gegen seine gutsituierten Eltern - oder der kleine 
Zulieferbetrieb, der gegen den Großkonzern vollsrreckt,)4das sind selten Vollstrek­
kungsfälle, bei denen Vollstreckungsschutz bemüht werden muß. Außerdem erlaubt 
das Gesetz für Unterhalts- und Deliktsgläubiger gern . §§ 8sod, 8sof Abs. 2 ZPO 
eine Beschränkung des gesetzlichen Vollstreckungsschutzes. Aber eben nur eine 
Beschränkung, nicht eine gänzliche Aufhebung. Auch gegenüber einem sozial 
schwachen Gläubiger hat der Schuldner grundsätzlichen Anspruch auf Sozialschutz. 
Die das Ex.istenzminimum sichernden Schutzgrenzen stehen nicht zur Disposition. 
Weder kann der Schuldner auf sie verzichten, noch kann sich der Gläubiger über sie 
hinwegsetzen . De lege ferenda zu diskutieren wäre aUen falls eine Ausweitung der 
für Unrerhalts- und DelikrsgJäubiger bestehenden größeren Zugrufsmöglichkeiten 
auf andere vergleichbare Gläubiger. 
Eine Aufhebung der sozialen Schutzgrenzen für den Schuldner zugunsren des 
Gläubigers. die Einführung einer Härteklausel für den Gläubiger, begegnet - abge­
sehen von den vorerwähnten Beschränkungsmöglichkeiten - auch grundsätzlichen 
Bedenken: Den an sich schutzbedür1rigen Schuldner nur deshalb schutzlos zu lassen 
und der Sozialhilfe zu überanrwo"en. weil ihm ein ebenso schutzbedür1tiger 
Gläubiger gegenübersteht. läuft auf eine Bemafung der Schuldnerposition ohne jede 
Rechtsgrundlage hinaus. Wenn wir dem Recht nicht eine metaphysische Vergel­
tungsfunktion zuschreiben wollen, können wir nicht in seinem Namen den Sozial­
schutz beliebig zuteilen. Denn der Sozialschutz des einen ist auch der SozialschulZ 
des anderen .)! Der Grundrechtsschutz des Gläubigers ist nicht ~wercvo\ler« nur 
weil ihm ein Vermägensrecht erkenmnisgerichtlich zugesprochen worden ist. Wird 
er durch die mit Hilfe des Vollstreckungsschutzes verzögerte oder gänzlich verhin­
derte Durchsetzung seiner Anspruche sozialhllfebedürftig. so steht ihm die Sozial­
hilfe gleichennaßen zu. Das Sozialstaatsprinzip verbietet es aber, das staatliche 
Monopol des Zwanges zum Ausgleich oder zur Regulierung gleichgelagerter Sozial­
fäUe zu verwenden. 

}) So im Grunds>l~ auch Balfr, • . a. 0 .• '9f. 
J4 Exemplum pro t.nD, Gnmsk-y, • . a. 0., 86. 
15 Auch der Gläubiger kAnn in di~ gkichc Lage kommen, siche oben !1l. I u. Fußn. 19. 

t6J 
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IV. Sparsame Anwendlmg von Schuldnerschutz bedeutet Verzicht auf beyechtigten 
Sozialschutz 

Judikatur und Literatur haben dazu beigetragen, daß die Gel1cralklausel des § 765a 
ZPO alienfaUs noch ein alibitäres Schattendasein fühn: Ihre Anwendung wird vOn 
der h. M. fast nur noch auf schwerste Eingriffe beschränkt (1.. B. RäumungsvolJ­

streckung gegen den lebensgef:ihrlich erkrankten Schuldner oder gegen die hoch­
schwangere Schuldnerin). Dabei wird übersehen, daß bei einem solchen offensichtli· 
ehen und unmirtelbareo GrundrechtseingriH die Vollstreckungsgewalt des Staates 
(z. B. durch den Gerichtsvollzieher) ohnehin enden muß)6 Die Bedeurung der 
Regelungen des § 76 sa ZPO erschöpft sich somit nicht in der "Verwirklichung 
grund rechtlicher Entscheidungen der Verfassung«l7, sondern die Existenz dieser 
generellen SchutzklauseI neben den gesetzlichen und den übrigen richterlichen 
Vollstreckungsschutznormen spricht für ihre grundsätzliche Anwendbarkeit auch 
dort, wo die spezieUeren InstitUte wie z. B. §§ 8t)3, 850 f Abs. 1 ZPO oder §§ 3°3, 
74a ZVG nicht oder nicht ausreichend Schutz bieten. 
Die in der Judikarur - nicht zuletzt in der bekannten Entscheidung des BGH vom 
13. Juli 196518 - zu beobachtende Sorge um eine formel! subsidiäre - und dann noch 
möglichst restriktive Handhabung der Sozialk1ausel wird mit dem Hinweis auf die 
im Wonlaut des § 76p ZPO aufgebauten Hürden wie .sittenwidrige Härte«, »ganz 
besondere Umstände.- und "volle Würdigung der Schutzbedür/nisse des GLäubigers« 
begründet. Gexade weil es sich hier um unbestimmte Rechtsbegri{fe handelt, müsse 
der Gefahr einer extensiven Auslegung begegnet werden. In der einschlägigen 
Literarur heißt es dazu: "Die Härteklausel ist eine scharfe Waffe, die durch häufigen 
Gebrauch leichter stumpf wird«.J1 »§ 7653 ZPO ist ein Korrektiv, das nur mit 
äußerster Sparksamkeit angewendet werden darl«.40 »Generalklauseln darf man 
durch häufige Anwendung nicht aufweichen, sonst werden sie emwenet,,4', und 
»Durch unbestimmte Billigkeicserwägungen besteht die Gefahr einer Aufweichung, 
die zu einer allgemeinen Rechesunsicherheit führt."" Der Aufruf zum sparsamen 
Umgang mit den Wohltaten des sozialen Rechtsstaats ist ein politischer Standpunkt, 
ob es auch ein rechtspolitischer ist, mag bezweifelt werden. Es besteht der Eindruck, 
als habe hier eine gewisse Scheu vor den begrifflich schwer kontrollierbaren 
Regelungen des Vollstreckungsschulzes die Feder geführt. Die Verfasser plädieren 
für formalisierte, begrifflich eingeengte und deshalb mechanische Entscheidungsab­
läufe. Sie sehen in einer verfahrensrechtlichen Mobilität und zu großen Entschei­
dungsfreiheit eine Gefahr für die Rechtssicherheit. 
Das Vollstreckungsrecht muß aus diesen Fesseln »begriffsjuristischer Ängstlichkeit« 
befreit werden. Durch Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe auf den 
sozialen Sachverhalt wird nichts aufgeweicht oder entwertet. Gerade die beklagte 
Offenheit der Generalklauseln gestattet es, nach den Umständen des Einzelfalles zu 
differenzieren und unter Abwägung der Interessenlage von Gläubiger und Schuld­
ner anhand der sich wandelnden Sozialstruktur und der Vielfalt sozialer Gestal-

)6 W. Hf7lckel, •.•. 0., }67/1. 
}7 BVerfGE 4'. '4) ('48) = NJW '976, '78>; einer Grundrc"Chl~lx:einlrächtigung komml ~umind ... { die 

gleiche Bedeutung zu wie ciner mi, den guten Sitten nich, in Einklang s.ehenden Maßn.hme: Böh""",. 
a. •. 0 .• 537. 

38 BGHZ +I. 1}8 = Rpfleger '965. JO' = NJW 1965. "07 = WM '965,937 = MDR. '965, 899· 
}9 Jonas·Pohle, Zwangsvollme<:kungsootredu. 16. Au!1. 19l4. )8. 
40 Grund. NjW 1956, 126 (118). 
4' BloeJ],orn. DVGZ '976, .04 ('06 r. 0.). 
42 W, Hencke~ a, 3. 0 .• S. J68 ff.; s. auch S. \69 Fußn, 44: unter Hinweis .ul Soergel·Siebcn·Knopp .0 

§ '4' Anm .• 66, .67. 
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tungsmöglichkeiten die individuell gerechte Entscheidung zu treffen . Nichr der 
Lebenssachverhalt ist der auf ihn anzuwendenden Rechtsnorm uDterzuordnen, 
sondern die Rechtsnorm an dem Lebenssachverhalt zu messen. Es ist zunächst nicht 
zu fragen, ob die Regelungen der §§ 81p, 85of, 765a ZPO einen Vollstreckungs­
schutz erlauben, sondern ob die konkrete Vollstreckungssi[uation einen Vollstrek­
kungsschutz erfordert. 

V. Möglichkeiten einer ttlternativen Anwendung von § 76ja ZPO 

Abschließend einige konkrete Beispiele für die propagierte extensive und damit 
progressive Anwendung der GeneralklauseI des § 765a ZPO: 
I. Die Versagung des SOZI:llschutzes und die Verschleuderung von Schuldnervermö­
gen wird besonders deutlich bei der Art und Weise staatlicher Zwangsverwerrung in 
der Mobi~arvotlstreckung. Es ist bekannr, daß der vom Gerichtsvollzieher gemäß 
§ 81) ZPO zu schätzende gewöhnliche Verkaufswert möglichst niedrig gehalten 
wird .4 ) Das geschieht einmal wegen des schnellen Wenverlustes insbesondere 
neuwertiger Gegenstände - zum anderen zur Sicherung der Versteigerungsmöglich­
keit. Die Inanspruchnahme eines Sachverständigen entfällt in der Regel. Abgesehen 
davon, daß schon dieser .gewöhnliche Verka"fswert~ in keinem auch nur halbwegs 
angemessenen Verhältnis zu dem für den Schuldner subjektiven Funkrionswert des 
rfandgegenstandes steht, wird darüberhinaus durch die Versteigerung zum Min­
des[gebOt von der Hälfte des gewöbnlichen Verkaufswertes gemäß § 8t7a ZPO das 
angebliche Verbot in ein Verschleuderungsgebot umgewandelt. Es ist nicht empi­
risch abgesichert, aber durchaus realistisch, den Schätzwert des Gerichtsvollziehers 
gern. § 81) Z1>O mit etwa 10% unter dem tatsächlichen Wert des Pfandgegenstandes 
anzusetzen. Wird der Zuschlag dann - wie üblich - zum Mindestgebot gern. § 817a 
Abs. J S. 1 ZPO erteilt, so erwirbt der Ersteher mit 60% Gewinn.~~ Der Schuldner 
träge den Verlust in gleicher Höhe ~ von dem funktionalen Wert des Pfandgegen­
standes ganz abgesehen. Laut PressemitteiJung haben die Gerichtsvollzieher im 
Jahre 1978 ca. 1,2 Milliarden Mark, davon über ICO Millionen durch Zwangsverwer­
wng, eingerrieben. Das entspricht einer Vernichtung von Schuldnervermögen in 
Höhe von mindestens 250 Millionen Mark.<1 Ziel von Zwangsvollstreckungsmaß­
nahmen ist aber der wirtschaftliche Ausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner, 
nicht die Vermögensschädigung des Schuldners. 
Der slaatliche VollstreckungszugriH bezieht seine Ermächtigung hinsichtlich An 
und Umfang aus dem vollstreckbaren Titel. Die vorbeschriebene Art und Weise der 
staatlichen Zwangsverwenung wird durch diese Ermächtigung nicht gedeck[.~6 Hier 
ist dafÜberhinaus nicht nur der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, sondern auch 

43 DLe ,Ugemeine Anschauung iSt xu berüduichtigen : BGH LM ~ 808 Nr. , ; .iehe auch Paw/owrki ZZP 
90, }67· 

« Z . B. mbjckliver Neuwen für den Schuldner: 1000,- DM, w.t~chlicher Wert : 1 soo,- DM, Schätzwert 
des Gerichuvollziehen: 1100,- DM. Mindestgcbol 600,- DM ('" 40% des ursOchlichen w .. -ru, 
Erstehergewinn 60% ). 

41 Die ökonomischen und .o2io!ogisehen Gegebenheiten haben ,ich in den l.men 80 Jahren geändert, 
h~ute bedeutet jede Versteigerung erbebli,hcn Wenverlusl. Der .Prin:UpicnlehJe.- ein~ unwinschaft­
lichen Gü,erum",,~C$ in d« ZwangsyolJsrr<Ckung (Ga,,! JZ '973. 474) kommt h<:Ule ein..,. Enreig.nung 
gleich. 

46 Sj~he Sondcrvorum Böhmer NJW t 979. S. S} S : .Jm Rcchts!!a31 des Grundgesetzes bedo.rf du Einsatz 
von Zwang SlClS einer ausrcichenden Ermachtigungsgrundlage ... < Eine l'.igentumscmziehung (in der 
ZW >llglvollSlTeckung) iSI der weitC"Stgehende und ,i'{grcilendst( EingriH in d ... durch An. '4 J. 1 GG 
gewährleiStete Eigentum. Er isr nur .uf einer ver/assung.maßigen Rechtsgrundl.ge und nur in verlas· 
.ungsmäßiger W";se .uLässig. 
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J66 das übermaßverbot tangiert . Es kann nicht Sinn der Zwangsvollstreckung sein. 
ohne Rücksicht auf unverhältnismäßig hohen Wenverlust für den Schuldner die 
Gläubigerrechte durchzusetzen .<7 Diese Verwenungsfonn begegner deshalb verlas­
sungsrechdichen Bedenken aus An. 14 des Grundgesetzes. ~Der Schutz des Eigen­
tums muß sich in einem sozialen Rechtsstaat auch und gerade für den sozial 
schwachen Schuldner durchsetzen«.~s. ~9 Auch im Vergleich zur Immobiliarvoll­
streckung wird die vertassungsrechtliche Berechtigung der in den §§ 813. SI7a ZPO 
niedergelegten Verwertungsregelung zweifelhaft. Das Verschleuderungsverbot des 
§ 74a Abs. I ZVG. das - so hier überwiegend die RechtSprechung - über § 765a 
ZPO auch dem Grundstückseigemümer zugutekommt. so zieht eine Grenze von 
7IIo des Grundsrücksverkehrswertes. eines Wertes also, der im Vergleich zum 
defizitären Verkaufswert beweglicher Sachen progrediert . 
überhaupt ist die Rechtsprechung zur Anwendung von § 76sa ZPO in der Immobi­
liarvollstreckung offensichtlich von geringeren Hemmungen belaster: So wird die 
Abänderung des rechtskräftigen WertfestSetzungsbeschlusses gemäß § 74a Abs. 5 
ZVG über § 765a ZPO zur Werterhaltung für den Schuldner für zulässig erachter.!' 
Auch hat der Gesetzgeber für die Stärkung des Vollstreckungsschutzes in der 
Immobiliarvollstreckung in jüngster Zeit einiges getan. Das Gesetz zur Änderung 
zwangsvollstreckungsrechdicher Vorschriften. das am J. 7. 79 in Kraft getreten ist,s' 
sieht u. a. in § 85a ZVG ein Zuschlagsverbot für den Fall vor. daß das abgegebene 
Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der nach den Versteigerungsbedingun­
gen bestehen bleibenden Rechte die Hälfte des GrundstÜckswem nicht erreicht. 
Diese Tendenzen in der Immobiliarvollstreckung zur Werterhaltung unterstreichen 
die Bedenken gegen die Ausgestaltung der Pfandverwercung in der Mobiliarvoll­
streckung. Das geltende Recht stellt gerade im Institut des § 76p ZPO Möglichkei­
ten für einen gewissen Ausgleich zur Verfügung: Einmal bietet sich an, bei nachzu­
weisender Verschleuderungsgefahr das Mindestgebot des § 817a ZPO im Wege des 
§ 76sa ZPO auf Antrag des Schuldners entsprechend zu erhöhen. zum anderen läßt 
sich die Wenvernichrung durch eine großzügige Gewährung von Ratenzahlungen 
abwenden. 1m Offenbarungsversicnerungsverfahren durch das Vollstreckungsge­
richt. bei der Sachpfändung durch den Gerichtsvollzieher wird zwar nicht contra. 
wohl aber praeter legern intensiv von Ratenzahlungen Gebrauch gemacht. Das ist 
durchweg begrußenswert. Die Möglichkeit für den Schuldner. mit einer beiderseits 
tragbaren Abzahlungsregelung Vennögenswerte zu erhalten. ist auch ein akzepta­
bler Gedanke zivilrechtlicher Resozialisierung. Sl 

2 . Ich habe versucht. nachzuweisen
'
\ daß das Institut des § 81 Ja ZPO schon allein 

wegen der in Absatz 4 normienen Jahresgrenze, die einen längeren Verwenungsauf­
schub und damit großzügigere Ratengewährung ausschließt. häufig für eine ange-

47 BVcrfG v. l7 9· 78, s. Fußn . j, "nd BVcrfG v. 3. 4. 79 ~u § 7S8 ZPO. An. I) GG, NJW '979, I B9 
= Rpn~ger '979. lSO = DGVZ '979. 11 j . 

48 BVerfG v . L4. 3. '976. RpfIßl. '976• )7. 

49 Die Bedenken wcrdtn auch nieh, dadurch unueu,. daß die gehende F~"ung d ... § 8'7" ZPD bereits in 
d~r sogerunntcn MindcsIgebolsverordnung v. '91~ verankert war und durch das Gesctz über Maßnah­
men auf dem Gebiete d~ Z~gsvOlislICClt\ll'lg im Jwre '9SJ io die ZPO überoommco wurde . 
Schließlich ,ind all. vorkonstiru,ioocUen GescIU am GG ~u meiSen (Biibmer, Sondervorum i . NJW 
1979. \36 li u.) 

So BGH +4. 138; LG Brallosehwcig NdsRpn. '919. 204; München OLGZ '969.4); ülxn.eug<nd hier 
HtY2,k,~ 3 .•. 0 .• S. 389 m. w. N. 

SI Ritdel NlW '9S S. 1 70S; DrilchlN' Rpfleger 19S6• 94· 
P BGBI I •• 17. , .• ueb Fußo. 9 
S) Zur Frage der Werrvemichlung und >:wn Wencrh,ul in der Mobili.,.voUstreckung durch den Gerichts­

vollzieher. Behr DGVZ '977, 16,. 
I" DGVZ 1977- ,61 (16)-I6S) 
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messene Ratenzahlungsregelung nicht ausreicht. Auch hier muß § 76p ZPO an­
wendbar sein . § gl P ZPO ist zwar lex specialis gegenüber § 76sa ZPO, aber - wie 
bereits ausgefühn - nicht im fonnell subsidiären Sinne eines Anwendungsausschlus­
ses . Wenn § S I Ja ZPO für eine angemessene Lösung des Einzelfalles nicht ausreicht, 
bleibt § 76p ZPO anwendbar}! 
) . Auch in der Forderungspfändung sind Fäl.le denkbar, die nach einer Anwendung 
von § 7653 ZPO verlangen. Gerade bei Pfändungen wegen Unterhalts führt z. B. oft 
ein schwer nachweisbares Versehen (der Post, der Bank), eine geringfügige Nachläs­
sigkeit oder ein Irrtum über die Aufrechnungsberechtigung des Schuldners16 zur 
Entstehung eines UnterhaltsfÜcksundes. Durch die gemäß § Bsod Abs. 3 ZPO 
zugelassene Vorratspfändung wird der Schuldner dann hinsichrlieh künftig fällig 
werdenden Unterhaltsraten auf Dauer in seiner finanziellen Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt. Mir § 7653 ZPO bietet sich hier die Möglichkeit, nachhaltiger und 
vor allem besser zu helfen als durch Verweisung auf den Klage- oder gar Bittsteller­

weg des § 843 ZPOY 
4. Nur ein kurzer Blick auf das Offenbarungsversicherungsverfahren. Aus dem 
Zwangscha.rakter der Personal vollstreckung bieten sich hier vielfältige Möglichkei­
ten einer extensiven Anwendung von § 76p ZPO. Das gilt besonders für die 
Verhaftungs- und Vorführungssituation. J8 Der Funktionswande1 der Offenbarungs­
versicherung von der aufklärenden zur erfüllenden Instanz mit stark repressivem 
Charakter verlangt eine besonders sorgsame richterliche Kontrolle durch das Insti­
tut des § 76sa ZPO. Bedenklich ist die wirtschafcliche Diffamierung durch die 
Eintidgung in das Schuldnerverzeichnis auch in den Fällen, in denen der Schuldner 
freiwillig sein Vermögen offenbart. J9 

S. Das gilt in gleichem Maße für den Räumungsschuez.60 Die weitgehenden Schutz­
bestimmungen des sozialen Mietrechts (§§ 556 H BGB) in Verbindung mit dem 
prozessualen Räumungsschutz des § 721 ZPO reichen nicht aus, um eine restriktive 
Anwendung von § 7653 ZPO zu rechrfenigen. Die h. M. übersieht, daß der soziale 
Lebenssachverhalt im Zeitpunkt der konkreten Vollstreckungssiruation ein ganz 
anderer sein kann als bei der Herstellung des Räumungstitels. Wenn Sozialschutz 
ernsfgenommen wird, dann muß er auch dann gewährt werden, wenn etwa der 
Räumungstirel ein Anerkennmisurteil ist, oder wenn die Jahresfrist des § 721 ZPO 
erschöpft ist. Die drohende Uberweisung ins Obdachlosenasyl rechtfertigt auch 
dann einen Räumungs.aufschub, wenn eine Kostenübernahme durch die Kommu­
nalbehörde nicht gesichen ist. In Rechtsprechung und im Schrifnum wird zuneb-

H Zud,"fY1 ergib. sich die Anwendbarkeit der illgemeinen gegenLiber der sp~~idlen Norm im U mkchr­
schluß aus § )0 d Ab,. 1 ZVG. der erst noch z..-cimlliger Einstellung die Anwendung von § 76Sa ZPO 
verbietet . 

56 OlG Düsscldorf Rpncger '976, }7J. 
57 N.ch lG München - Rpflegcr '977. 18) - beließen die Münchner Vollm'cckungsgenchle ohne 

Rücksicht aul die surren Pländung.grenun d.s § Ssoc ZPO und ohne Rück5icht aul die seinerzeit 
bevorstehende Anhcbung der Pfändung$/rcig.renzcn dem Scbuldner grundsitzlieh ein"" Betrag von 
600 DM. Das ist mehr al, il\m nach dem 4. Ge.<er..>. zur Änderung der Pländung.freigrenzen heute 
verbleiben darf. 

S8 Dau habe ich ausführlich Slellung genommen. DGVZ '976. 119. 
59 Einer grund.ät:z..lichen Oberpriifung ~uch im Rahmen v. § 76S' ZPO ist zweilcUo. die Funktion der 

.schwanen LJ!lc" ~ugänglich . Im Zeitalter des Datenschutzes wird eine Pmlung in s.a.chlicher und 
z.it~cher Hinsicht zudem durch den GcsclzgebCT erforderlich werden . 

60 Fast die Bedeutung einer Refonn de~ Vollsrre<:kungsrechts hat so gesehtn die Entscheidung des BVeriG 
v. , . 10. 79 - s. Fußn. 5 -. die von den e,ustenzbcdrohenden Gefahren einet Z".,ang,riumuog spricht 
(ln. 1. > Abun a. E) und vom VollstreckUJ1Stgtric.ht wie Llndgerieht ausdrücklich eine iou:nsivc 
Prüfung unter Ausschöpfung aller BewcisaogebOle und Erkenntni.!rnittd {orden. Auch die eventueUr 
vollstindigc Uo.crsagung d.r ZwangsräumWlg aul D.uer (u. U. rur immer) könne aus dem Sozi.l­
lIutsprinzip folgen und bedeute keinesfalls einen Stillst~d der RechtSpflege! 
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[68 rnend die Auffassung vertreten, daß eine besondere Härte im Sinne von § 76p zro 
grundsätzlich fehle, da die Normalsiruarion auf dem Wohnungsmarkt allgemein 
schlecht sei. Die Einweisung in ein Obdachlosenasyl oder der Umzug in eine 
räumlich oder finanziell untragbare Wohnung gehöre zum geseUschaftlichen Alltag, 
mit dem Institut des § 76p zro müsse daher äußerst sparsam umgegangen 
werden.6r Diese Worrwahl will anderes signalisieren als nur restriktive Anwendung. 
nämlich eine Auffassung vom VolIsrreckungsschutz als Goadenerweis für die 
Armen . Wer den Zustand und die Funktion staatlicher Obdachlosenasyle in ihrer 
überwiegenden Mehrzahl kennt, wird nicht bezweifeln. daß die mit der Zurückwei­
sung eines Räumungsschutzantrages gern. § 7653 ZPO verbundene Asyl-Zuweisung 
des Schuldners und seiner Familie in vielen FäUen die Schutzgrenzen tangien. 
welche das Sozialscaatsprim.ip im Hinblick auf die Rechrsdurchsetzung des Gläubi­
gers gezogen hat.6• Judikatur und Literatur zum Räumungsschutz sollcen deshalb 
von der Praxis mit ganz besonderer Zurückhaltung betrachtet werden.6) 

Der schmale Grat zwischen berechtigter Durchseczung gerichtlich festgesteUter 
Gläubigeransprüche und gebotenem Schuldnerschutz isc stets neu zu fil(ieren. Das 
Zugriffsrecht des Gläubigers in das Eigentum des Schuldners muß aber dort seine 
Grenze finden. wo die Wenordnung unserer Verfassung es gebietet. Die klaren 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Schuldnerschutz sind Anzei­
chen für eine Tendenzwende. Die Verfassung beginnt das Vollscreckungsrecht 
einzuholen. Das berechtigt zumindest zu der Hoffnung, daß die Reformgedanken 
bis zu den »Fachgerichten« herunterdringen und die gerichtliche Praxis den Schuld­
nerschutz in Zukunft nicht als Instrument querulatorischer Schuldner zur Verhin­
derung der Rechtsdurchseczung schutzbedürftiger Gläubiger qualifiziert, sondern 
als sozialstaadiche Verpflichtung ansieht, den Schuldner vor sozialer Bedürftigkeit 
zu schüczen. 

61 AG H3nnovcr, ZMR r~170' 37'; LG Göttingen MDR 1967. !~7; lG K:usd WM 1965, 192, lG 
Monnheim ZMR l~n6, 94; AG H:uneln ZMR 1971, 185; s. auch VI. Rechtsprechung bei Bucbe MDR 
'97l, ,89 (19S) und BllHldbtm> DGVZ 1976, 1Q4 (101)-107). 

6, Schr deutlich BVerfG v. }. 10.79. Rpflcger '979.450 = DVGZ 1980. 8; .uch allein die Gefährdung 
von GtIlndrech,,,,, kann einer Grundrcchl$cioschränkung gleielrgcscm sein (l!l, 1 ICIZ.01 Absa.z); ganz 
unhal.b.,. insoweit die Ansieh, von Aweb (Rpfleg" 1979, 291), der d,vor warnt, die Erkrankung des 
Schuldner, als ausreichenden Grund für Schuldne=hUl~ j. S. v. § 7653 ZPO anzusehen. 

6} Ein Hin ... ei,. der die RechLSprechung zu S 76j. ZPO ganz allgemein b"1riln. Für die Beo.chruog 
~zialer Aspekle im Zw.ngsvcrsteigerungsver1ahren ebenso Schif/hauM', Rpflegtr '978, }97 (~Oj I. m.). 
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